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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 
Teletex (232)3221155 bmowv 
Telex 61 3221155 bmowv 
Telex 132 481 strvka (Straßenverkehr) 

Telefax (0222) 713 03 26 
Telefax (0222) 711 62/9498 (Verkehrspolitik) 

OVA: 0090204 

[l:r.-. Rast 
Sachbearbeiter: 

An das/den/die Tel.: (0222) 711 620W 9387 

1. Bundeskanzleramt 

la Burldeskanzleramt /' '\lerfass�11gsdienst 

1 b Bundeskanzleramt '/ Foderal ismus und 'Jerf;Jal tungsref·orm 

L lc Bundeskanzleram� 

2 _ Bundesministerium fur aus�Järtige Angelegenhei ten 

3. Bundesminis"teri.Uffi für 

4# Bundesministeri�� für 

5. Bundesministerium F'inarlze:l 

Se Gesundheit, 
sport und Konsumentensc11utz 

6. Bundesministerium fü:r 

"/. BundesITtirlisteriurn 

8 M B'L!D.desministerillirt 

1 U .. Bundesministerium 

Bundesministerium für 

12. Bundesministerium fu.i.' Wissenschaft und P-'orschung t/ 

He:r:rn Landeshauptrna.nn �,}Cn 

15. Her 1."11. �"on harnterl . 
16. Herrr.l Landeeha u.ptrnanrl N ieder'osterreich 

17, 

18. Herrn Landesha u.p trn.a.nn von 

19 ... Herrr.l Landesl1.a Cf? tlnaIl!1 170n ste i ermark 

20 .. Herr rl LarldeshauptmarlD 

21. Herrn Landesha up trnarln \lor ar 1 berg 

2 2. LandeE-hauptmann \:�ien 

23. \,1er-binduIlgss·telle ds!.' bsterreichischen BUI'"ldesländer 

24. Parlamentsdirekticn 

25. österreichi schs Statistische Zsntzalamt 

2�. BundesprUfanstalt für Kraftfahrzeuge 
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28. Bundeskamrner der gel'iJerblichen Wirtschaft 

29. Vereinigung österreichischer Industrieller 

30. Bundesarbeitskaw�ertag 

3 1 .  österreichischen Ger,�erkschaftsbund " 

32. Präsidentenkonf"erenz der LandüJirtschaftskammern 
österreichs 

33. österreichischen Landarbeiterkammertag 

34. Bundes-Ingenieurkarnmer 

35. österreichische Ärztekammer 

35. österreichischen RechtsanfiJal tskammertag 

37. Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe 
österreichs 

38. Generaldirektion der österreichischen 
Bundesbahnen 

39. Kuratorium fUr Verkehrssicherheit 

40. österreichischen Automobil-r Motorrad- und 
Touring-Club 

41. Auto-. Motor- und Radfahrerbund österreichs 

42. Verband der Versicherungsunternehmen österreichs 

43. bsterreichischen Städtebund 

44. österreichischen Gemeindebund 

45. österreichische Normungsinstitut 

46. österreichische Gesellschaft fUr Gesetzgebungslehre 

47. Österreichischen Bundesfeuer�ehrverband 

48. österreichischen wasser�irtschaftsverband (ÖWUN) 

49. österreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein 
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50. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Dipl.lng. Dr. Hans Pater GRYKSA 
Steyr-Daimler-Puch AG 

Franz-Josefs-Kai 51, 1010 �ien I Postfach 62 

51. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Dir. atmar SEITINGER 
Fa. Zizala L i chtsysterne Gss.rn.b.H. 

Scheibbserstr. 17, 3250 Wieselburg 

52. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Dipl.Ing. Dr.techn. Gerhard BRUNER 
ÖAF - Gräf & Stift AG 

Brunner Straße 44-50, 1230 �ien 

53. Mitglied des Rraftfahrbeirates 
Herrn KR Alois EDELSBRUNNER 

Grabenstr. 221, 8010 Graz 

54. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Gen.Dir. Friedrich JONAK 
Denzel Kraftfahrzeug,e AG 

Parkring 12, 1010 Wien 

55. t1itglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Kornrn.Rat Adolf MOSER 

Sparkassaplatz 6, 2000 Stockerau 

55. Mitgli ed des Kraftfahrbeirates 
Herrn Fachverbandsvorsteher 
Michael PAMMESBERGER 

Schröpferplatz 5, 4820 Bad lschl 

57. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn KR Karl HOLZER 

Stockerauerstr. 30, 2100 Korneuburg 
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58. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Adolf KERSCHBAUM 
Fa. Schenker & Co AG 

Hoher Markt 12, 1010 �ien 

59. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Laurenz BODINGER 
Gewerkschaft Handel, Transport, Verkehr 

Teinfaltstraße 7, 1010 �ien 

60. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Sekretär Rudolf JORDE 

Plbsslgasse 2. 1040 �ien 

51. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Prok. Dkfm. Bernd BARTHA 
Fa. Sempe:rit AG 

Modecenterstraße 22, 1031 �ien 

62. Mitglied des Kraftfahrbei:ratss 
Herrn Dipl.Ing. Hans SCHbDL 

Favoritenstraße 9-11. 1040 Wien 

5 3 .  Mitglied des K:raftfahrbeirates 
Herrn Komm.Rat Ing. Lee NEMEC 
Fahrschulinhaber 

Hirschengasse 1, 1050 Wien 

64. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Helmut PRENNER 
Sekretär der Gewerkschaft der 
Privatangestellten 

Deutschmeisterplatz 2, 1013�ien 
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55. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Vorstandsdirektor Dr. Josef EISNER 
Fa. Mobil-Oil-Austria AG 

Schliaarzenbergplatz 16, 1010 UiJien 

56. �H tgl ied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Mag. DI Roderich REGLER 
Abt. der Verkehrspolitik der 
Bundesliil i rtscha ftskammer 

Wiedner Hauptstraße 53. 104 5 �ien 

57. �H tglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Hag. Rainer TRYBUS 
Verkehrspolitische Abteilung 
der Bundeswirtschaftskammer 

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 

58. Bitglied des Kraftfahrbeirates 

Herrn Dir. Petrus RUDEL 

L6welstraße 15, 1010 �ien 

69. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Dr. Peter RUTH 

Löwelstraße 12, 1010 Wien 

70. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Hag. Richard RUZICZKA 
Kammer für Arbeiter und Angestellte 

Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1041 Wien 

71� Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Mag. Ernst TÖCHLER 
österreichischer Gewerkschaftsbund 

Hohenstaufengasse 10-12, 1010 Wien 
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72. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Dr. Josef SOUHRADA 
Hauptverband der öste�r. 
Sozialversicherungsträger 

Kundmanngasse 21, 1031 TtLIien 

73. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Generaldirektor Wilhelm TRIEL 
Allgem. Unfallversicherungsanstalt 

Adalbert-Stifter-Straße 65. 1200 Wien 

74. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn DI Diether HLAKA 
A R B Ö 

Mariahilferstraße IBO, 1150 Wien 

75. Mitg l ied des Kraftfahrbeirates 
Herrn DI Otto KELCH 
ÖAf'l'l'C-Hauptabteilung HRechtsdienste" 

Schubertr inq 1-3, 101 [I ltJien 

75. Mitglied des Kraftfahrbeiratee 
Herrn Dir. Dkfm. Michael ROGNER 
Kuratorium für Verkehrssicherheit 

Ölzeltgasse 3, 1031 Wien 

77. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn Ing. ErtiJin SCHRA�1MEL 
Kuratoriwn für Verkehrssicherhei t 

ölzeltgasse 3, 1031 Wien 

78. :1'11 tgl ied des Kraftfahrbeirates 
Herrn DDI Dr. Ernst ZEIBIG 

Kreindlgasse 4. 1190 Hien 
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79. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Herrn LFI DI Gerald KUBIZA 

Paulustorgasse 4, 8020 Graz 

80. Mitglied des Kraftfahrbeirates 
Dir.Dr. Peter GRABNER 
Fachverband der Versicherungs­
unternehmen österreichs 

SchwarzenbergpI. 7, 1030 �ien 

81. Österreichische Arbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation 

Brigittenauer l ände 42, 1200 Wien 

82. Berufsverband österreichischer Psychologen 
(BÖP) - Präsidium 

Kegelgasse 5/10. 1010 �ien 

83. ARGE - Psychologen im ÖGB 
z.B. Herrn Dr. Heiner BARTUSKA 

PKR Baumgartner Höhe 1, 1145 �ilien 

84. Institut iUr Nachschulung und Fahrer­
Rehabilitation INFAR 

Danhausergasse 6/8. 1040 Wien 

85. Zentralorganisation der Kriegsopfer­
und Behindertenverbände österreichs 

Lange Gasse 53. 1080 Wien 

86. Vorsitzenden der Konferenz der Unab­
hängigen Ver�altungssenate im Wege der 
Verbindungsstel l e  der Bundesl änder beim 
Amt der NÖ-Lapdesregierung 

Schenkenstraße 4. 1010 �ien 
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87. Tierärztekammer 
Biberstraße 22 

1010 Wien 

88. vcö 
Dingelstedtgasse 1S 

1150 Wien 

- 8 -

Entliaurf einer 16. KFG-NQvelle 

Das Bundesministerium für öffentliche �irtschaft und Verkehr 

übermittelt in der Anlage den EntRurf einer nächsten (15.) KFG-

Novelle und ersucht um Stellungnahme bis spätestens 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt eine Stellungnahme nicht 

eingelangt sein. so liJird angenommen. daß der Entlimrf vom da. 

Standpunkt aus. keinen Anlaß zu Bemerkungen gibt. 

Wien. am 2 3. März 1994 

Für den Bundesminister: 

DR. STEINFELDER 
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" 

23.3.94 

En t .... ur f 

Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 196? 

geändert wird (16. KFG-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Kraftfahrgesetz 1967. EGBI.Nr. 257. zuletzt geändert durch 

das Bundesgesetz, BGB1 .. N:r. 455/1993, DJird t-Jie folgt 

ne) �1otorfal'"!rräder 111. i t ausschl ießl ich elelrtriscl1eul l�ntrieb 

und Fahrräder mit elektrischem Hilfsmotor mit einer 

höchsten zulässigen Leistung nicht mehr als von 400 

t:Jatt und einer Bauartgeschti�indig]tei t �.'?on rlicht mehr 

als 20 km/ho Diese Fahrzeuge gelten nicht als 

Kraftfahr"zeuge,. scnderTl als Fahrräder irn Sirlne der 

StVO 1960. Solche Fahrzeuge dürfen aber nur von 

Persepen ge 1 enk t v3erden� die das 16. Lebens jahr 

vollendet haben. Für Lenker dieser Fahrzeuge und 

beförderte �ersonen finden auch die Bestimmungen des 

Artikel IV der 4. KFG-Novelle (Sturzhelmpflicht) keine 

Ant.Jend ung .. 1 t 
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113 � Kraftli\lagen ein mehrspuriges Kraftfahrzeug mi t mindestens 

�v?ier Rädern; z�Jei Räder" mi t einer gemeinsamen l'rabe, 

ZliJillingsräder, sind als ein Rad zu zählen; 

nicht als Kraftwagen gelten: 

a) "tv1ierrädrige Leichtl�raftfahrzeuge mi t einem EigengsvJicht 

T�70n tiJeniger als 350 kg, ohne GstiJicht der Batterien i1"o. 

Falle �v1'on Elektrofahrzeugen,. mit einer" bauartbedingten 

Höchstgesc�hthJindigkei t '"e70n nicht mehr als '15 km/h und 

einem Hubra�� bei Fremdzündungsmotoren von nicht als 

SO cm30dex" einex" maxirnalen Nennleistung '"Jon nicrlt mehr 

als 4 kTrV" für andere Motort}'pSIl; diese gel ten als' 

Kleinkrafträder {Z 14), 

b) vierr�drige Kraftfahr:euge mit einem EigengeNicht von 

nicht rnehr als 400 kg, 550 Jtg für Fahrzeuge zur 

GUterbef5rderung. ohne Ge�icht der Batterien im Fall von 

" t­ml� einer maximalen Motornennleistung 

�,,7cn 111C!1.t ntel-.:.r als 15 )t{;�; diese gelten als dreirädrige 

4. Kraftrad ein Kraftfahrzeug mit zwei R�dern oder ein 

Kraftfahrzeug mit drei Rädern; die unter Z 3 1it. a und b 

genannten vierrädrigen Kraftfahrzeuge gelten als 

9114. Motorfahrrad ein Kraftrad (2 4) mit einer 

Bauartges.chtrJindigkei t "v1'on nicht mehr als 4 5 ]�m/h, dessen 

Antriebsmotcr, �Jenn er ein Hubkolbe��otor ist, einen Hubraum 

",70n nicht mehr irrt Sinne der 

Richtlinie 92/61/EBG des 'Rates vom 30. 19-92 über 

Betriebserlaubnis für zY;'Jeirädrige oder drei:rädrige 

Kraftfahrzeuge, ABl.Nr. L 2 25/72); 

als Kleinkrafträder gelten auch die unter Z 3 lit. a 

genannten vierrädrigen Leichtkraftfahrzeuge; 
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4 . 

5. 

15. Motorrad ein nicht unter Z 14 fallendes einspuriges 

Kraftrad (2 4); diese Definition entspricht der Definition 

"Krafträderll im Sinne der EG-Richtl inie 92/ 61/Et-JG; 

15a. 

15b. 

Klei��ctorrad ein Motorrad (Z 15) dessen 

Antriebsmotor, vJenn er ein Hubkolbe��otor ist, einen 

Hubraum von nicht mehr ale 

Leichtrrtotorrad ein nicht unter Z 15a fallendes 

Motorrad, das �v?ortt�iegend für die �Jerf;�endung durch 

F'ahranfänger bestirnmt ist, und ohne technische 

Änderung aufv�eist 

a) ein Verhältnis von größter Motorleistung/Gewicht 

von nicht mehr als 0,15 kE/kg und 

b) eine Motorleistung von nicht mehr als 25 lrT.l. .. �v" , 

16. Motorrad mit Beiwagen ein Motorrad, das an der Seite 

mit einem zur Beförderung von Personen oder Gütern 

bestirrunten Be i taJa gen. fest �\<1"erbunden ist; 

17. Motordreirad ein nicht unter Z 14 oder 16 fallendes 

mehrspuriges Rraf"trad (Z 11) rrti t drei s:tmmetrisch 

angeordneten Rädern (dreirädriges Kraftfahrzeug im 

Sinne der- Richtl inie 9 2/ 51/E�JG); die unter Z 3 1 i t... b 

gerlannten \'<"ier-rädrigen Kraftfahrzeuge gel ten als 

�1ctordreiräder; n 

I11} t::!. � Z �4_Q, li.irq d�r toJert 115 DO.Q kg�. �z,t .g.1d�cJ:} .� 

� ]00 k�. 

,te) Kleif\�otorräder I' 

f) Leichtmotorräder.u 
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9. 

I'Personenkraftwagen� Kombina tionskraftli3agen, Lastkraftli�agen 

mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr 

als 3 500 kg und Spezialkraftwagen mit einem höchsten 

, .. . 
zu�asslgen Gesamtgev-Jicht 'ton nicht mehr als 3 500 

müssen für jeden Sitzplatz mit hinsichtlich ihrer 

Befestigung am Fahrzeug der Bauart des Fahrzeuges 

entsprechenden Sicherheitsgurten ausgerüstet sein; 

gilt jedoch nicht für Heer"esfahrzeuge .. H 

lId) bei Kraftfahrzeugen mi t rr'r.ehr als drei Achsen 

mi t zt-Jei Lenkachserl, u\!enrl die Antriebsachse 

mit Doppelbereifung und Luftfederung oder 

einer als gleichtJe:rtig" arlsrkannten Federung 

ausgerüstet ist, oder t�enn jede 

mit Doppelbereifung ausgerüstet ist und die 

maximale Achslast von 9,5 t je Achse nicht 

kg 

ü"bersc�hr i t ten 'V'Ji rd 32 000 kg� 

mit zwei Doppelachsen. deren Mitten mindestens 

4 m voneinander entfernt sind • . . . . . . . . . . • . 32 000 kg, 11 

tlb) Der Abstand zvvischen der letzten Achse eines 

Lastkraftwagens mit einem höchsten zulässigen 

GesamtgevJicht von mehr als 3 500 kg und der ersten 

Achse eines Anhängers mit einem höchsten zulässigen 

GesamtgetJicht ,,".'Ton mehr als 3 500 kg beträgt mindestens 

3 ffi.1I 

Ladet-Jarnleuchten zur Kenntlicf'440l11achung 

Anbaugeräten. oder HubladebUhnen, mit denen paarweise 
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11 .. 

gelbrotes Blink.licht ausgestrahl t vijerden kann. Diese 

sind möglichst am äußeren Rand der Einrichtung 

ar�ubringen. 11 

IIg) für die Leistung dringender ärztlicher Hilfe durch 

Ärzte in verkehrsreichen Gebieten, �enn ihre 

Anv3esenhei t im Spi tal dringerld erforderlich ist und 

ärztliche Hilfe auf andere �eise nicht ge�ährleistet 

liJer-den ]tann (z. B. Rufbere i tscha ft) oder 

h) für die Erbringung dringender tierärztlichsr Hilfe 

durch Tierärzte in verkehrsreichen Gebieten, in denen 

keiri mit einem Tierarzt besetzter Rettungsdienst zur 

\lerfügung steht; '\"�:ror der· Entscheidung über einen 

]�ntrag auf Er·teilurlg der BstJilligung ist eine 

Stell ungnahrn.e der Ti�rärzte]�arnmer· zur Frage der 

Nctooendigkeit der Erteilung dieser Bewilligung 

ein.zuholerl. it 

3 lautet: -.,.. -�--�_ .... 

n (3) {rJei ters müssen an Omnibussen, LastJt:r-aftvJagen mi t einem 

höchste zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg, 

Sattelzugfahrzeugen und Anhängern mit einem höchsten 

zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg außer 

�ohnanhängern und landwirtschaftlichen Anhängern, an der 

rechten Außenseite vollständig sichtbar und dauernd gut 

lesbar und un�v?erf;Jiscrlbar folgende Angaben angeschrieben 

sein: 

Länge (L) 

Angaben zur �1essung der Länge 'fv"on Fahrzeugkcmbinationen .. 

Durch Verordnung können die näheren Besti��ungen 

hinsichtlich der Angaben gemäß Abs .. 1 bis 3 festgesetzt 

t-iJsrden. H 
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15. 

1'( 3 a) Auf Antrag ist das höchste zulässige Gesamtgewicht 

roi t nicht tveniger als 50 vH des HöchstgetiJichtes, höc1">.stens 

jedoch mit dem sich aus § 4 Aba. ? ergebenden �ert 

festzusetzen ... IJ 

Die Ausnar.megenetL.rnigung ist, sOliJei t dies nach den 

Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, 

im Hinblick auf den Ausbauzustand der Straßen und 

Brücltenr im Hinbl iek auf Um�Jel tfragen oder rlach den 

Erfordernissen des Abs. 1 geboten ist, unter den 

entsprechenden Bedingungen oder }�uflagen irrt Sinne 

§ 28 Abs. 3 lit. d zu erteilen.lt 

Besi tzer"n einer inl Ausland ertei 1 ten 

Len]�erberechtigung ist auf Antrag i nSOLöe i t ohne 

Ermittlungsverfahren eine Lenkerberechtigung mit dem 

gleichen BerechtigurlgsuIufang zu erteilen, a.ls aufgrund der 

Vorschriften des Staates, in dem die ausländische 

Lenkerberechtigung erteilt t3urde, bei der Erteilung einer 

Lenkerberechtigung aufgrund einer österreichischen 

Lenkerberechtigung von der Feststellung der im Abs. 2 

angefÜhrten Voraussetzungen abzusehen ist. Diesem Antrag 

darf nur stattgegeben tJerden,. v;,enn der Antragsteller seit 

länger als sechs Monaten seinen ordentlichen u�ohnsi tz in 

österreich hat und ti�enn bei ir-� keine Bedenkerl hinsichtl ich 

der 'i.lerkehrszu\lerlässiglrei t {§ 6 6 )" der geistigen und 

körperlichen Eignung und der fachlichen Befähigung 

bestehen. tI 
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"Gruppe A: Motorräder. Motorräder mi t Bei1i�agen. 

Inval idenkraftfahrzeuge und Motordreiräder • auch v�enn mit 

ihnen ein leichter Anhänger gezogen v-Jird. 11 

17. Im §. il Abs. l. lit. s.. und §. tritt an � des Zitate.§ 

HArt. IX Abs. 1 Z 1 EGVG 1950 � das Zitat � 8 3  SPG". 

20. 

11 • \ �I die gemäß 

und fo1ger&� 1it. i �ngefügt: 

§§ 20 Abs. 2. 52 Z 10 oder Z 1 1a StVO 

zulässige Höchstgeschwindigkeit �� mehr als SO km/h 

oder im Ortsgebiet eine gemäß § 52 Z lOa verordnete 

und kundgemachte Höchstgeschvündigkei t von vJeniger als 

50 km/h um das Doppelte überschritten hat." 

lik) die für Schülertransporte im Sinne des § 106 Abs. Ei 

,,?ert�Jendet vJerden, j edcch nur t�Jährend das Fahrzeug ZU'1.1 

Ein- und Aussteigenlassen "�7on Schülern sti lla�eht, 
II 

1) mit denen gefährliche Güter befördert werden oder mit 

denen Gefahrgutfahrzeuge beglei tet tiJe.rden, sofern dies 

im GGSt oder in Verordnungen. die aufgrund des GGSt 

erlassen wurden. vorgesehen ist. 

m) während einer Ladetätigkeit unter Verwendung von 

Hubladebühnen oder Ladekränen mi t Lade�3arnleuchten. II 

und der ----

1.1nq lauten: 

"Mi t �1otcrrädern mehrs'Purigen Krafträdern dürfen nur 

Anhänger gezogen werden, die nicht breiter sind als das 

Zug fahrzeug .11 
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24. 

I'Den Organen der Bundesgendarmerie kCffi.rnen unbeschadet der 

Zuständigkeit der Geme inde in den Fällen des Abs. 3 die oben 

genannten Aufgaben und Rechte neben den übrigen 

Straßenaufsichtsorganen zu.tl 

ttDer Rraftfahrbeira t hat aus 33 M i  tgl iedern zu beste!1en .. ti 

drei Vertreter des im § 1 30 Abs. 2 Z 11 Z 5 

a.ngefü.hrter� InteressenJ�reises � H 
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Artikel 11 

( 1) Spezialkraftwagen mit einem höchsten zulässigen 

Gesamtgewicht von nicht mehr als 3 500 kg, deren Type oder 

die einzeln � .. 1'or dem 1 .  Juli 1994 geneh.rnigt �Jorden sind, sind 

von den Bestimmungen des Art. I Z 6 (§ 4 Abs. 5) über die 

Ausrüstung mit Sicherheitsgurten ausgenommen. 

( 2) Lenl�erberechtigungen für die Gruppe A, die ";v?cr Inkraft·treten 

dieses Bundesgesetzes erteilt worden sind, gelten in dem 

·im Art" I Z 15 angeführten Umfang. 

(3) Art. I Z 17 (§ 56 Aba. 2 1it. i) ist auf übertretungen 

anzuvJenden,. die nacrl Ir.L�rafttreten dieses Bundesgesetzes 

begangen werden sind. 

(4) Fahrschulkurse aUßerhalb des Standortes der Fahrschule, 

\,"or deUt 1" Septeulber 1994 't.7om Landeshallptrrtann bet�Ji 1 1  igt 

tJo:r'den sind, dürfen auch nach dem 1. September 1994 noch 

abgehalten werden. 
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Artikel 111 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern Abs. 2 nichts anderes 

besti��t, mit Ablauf des Tages der Kundw�chung in Kraft. 

(2) In Kraft tritt: 

a) Art. I Z 5 (§ 4 Abs. 5) mit 1. Juli 1994 

b) l�rt .. I Z 2 1  (� ,..;r 114 I1bs .. 5) 

Z 23 {§ 130 Abs. 1 2. CO:::.+-..,. \ f..JWi- c...� I und 

Z 24 {§ 1 � 1 '" . � ....... Abs. '7 lit. b) mit 1- Sspternber 1994. 
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Vo::r:b 1 at: t  

fl'pJ-2.1em: 
Im Laufe der Zei t vmrden zahlreiche Punkte für eine nächste KFG-

Novelle vorgemerkt, teils zur Bereinigung von Vollzugsdefiziten, 

tei.ls zur KlarsteIlung -1f.,'on miß"v?erständlichen Formulierungen ur'ld 

Z�� Teil �� neuen technischen Möglichkeiten und EntvJ1Cklungen 

Rechnung zu tragen. 

Ände�.rung der rele"��anten kraftfahrrechtl iehen Besti�rnungen. 

Die Novellierungsvorschläge �erden in den folgenden 

Erläuterungen zusammengsfaJ3t dargestell t. 

Die angestrebten Ziele können nur durch eine entspr'echende 

Adaptierung der kraftfahrrechtlichen Besti��ungen erreicht 

t-Jerden. 

Mit dieser Novelle sind keine zusätzlichen Kosten verbunden. 

Die beabsichtigten Regelungen stehen nicht in Widerspruch zu EG­

).}crschr i f·ten .. 
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Er� äu t erungen 

o Ausna��e vom KFG "für Fahrräder mit Hilfsmotor. 

o Anpassung der Begriffsbestiw���gen an diejenigen der EG-

Richtlinie 92/51/E�G über die Betriebserlaubnis für 

z�1eirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeugs. 

o Änderung der Anforderungen an Leichtmotorräder. 

o Anhebung des höchsten zulässigen Gesamtgeooichtes fUr 

Motorkarren auf 7 t. 

o �!ormi eru:r:g eines GesamtgsvJi chtes 

Fahrzeugen mit mehr als drei �chsen (neben dem durch 

15. KFG-Ncvelle eingefUhrten definierten 4-achs.LKB). 

o Zulässigkei t \,""on ltJarnleuchterl zur Rel1ntl tch."t1.a::�hung �v7on 

c MögliclL�eit der Bet'Jilligung �v"orl Blaulicht f�r bestinl��te 

Spitalsärzte und Tierärzte. 

o Möglichkeit. das höchste zulässige Gesamtgewicht mit nicht 

tJeniger als 5 0  �, des Höcl1.stgst-Jichtes festzusetzen .. 

o 1'1öglichkeit bei der Erteilung "v'cn Ausnaß'1lsgenehrnigungen aue!'";. 

urntr-Jel trele�v?ante Au,flagerl und Bedingungen �:Dr·zuschrei ben. 

o Erltfall des Erfordernisses,. eine Fahrpraxis im letzterl Jailr 

glaubh.aft zu macher.�, bei Ertei 1 ung einer Lenkerberechtigung 

aufgrund einer ausländischer,:. LenJrerberechtigung .. 
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o Änderung des Umfanges der Lenkerberechtigung der Gruppe A 

(400 kg Grenze bei 3-rädrigenFahrzeugen entfällt). 

o Aufnahme einer bestirrJnten GeschtlJindigJtei tsüberschrei tung als 

Entziehungstatbestand. 

o �1öglichkei t auch mehrspurige Anhänger mi t Motorrädern zu 

ziehen. 

o zusätzliche Fälle der ';JervJendung �lon t�arnleuchten bei 

Schülertransportenr Gefahrguttransporten sowie bei 

Hubladebühnsn. 

o Abschaffung der Fahrschu1außenkurse. 

o Einräu'nung '{�7on Befugnissen an die Gendarmer'ie auch in 

Fällen. in denen der Landeshauptmann den Gemeinden die 

Mitwirkung an der Vollziehung des KFG übertragen hat. 

o �löglichJ{eit der I�ufnar-.wr.D.e des ),,1CÖ in den Rraft·fahrbeirat. 

Mit der vorliegenden Novelle sollen einige wesentlich 

erscheinende Probleme im Kraftfahr"recht gelöst vJerden. 

So führt z.B. die sI'forderliche Fahrpraxis im letzten Jahr vor 

AntragsteIlung im Verfahren gemäß § 64 Aba. 6 KFG 1967 stets zu 

Problemen und Härtefäl�en. Daher soll dieses Erfordernis 

en·tfallen .. 

Fahrrä'der mi t H i 1 fsrno tor als Kraftfahrzeuge und 

fallen somit unter das RFG 1957# Dies bringt aber eine Reih� von 

SchuJierig]tsi ten und Härten für den Benutzer mi t sich,. f,Jas einer 
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Auch die Sturzhel mpflicht , die im Art. IV der 4 .  KFG-Novelle 

normiert ist, soll für Lenker solcher Fahrzeuge nicht gelten. 

� g � (§ 2 Z 3 und 4) 

Hier erfolgt eine Anpassung an die Eß-Begriffsbestimmungen. 

Insbesondere �Jird die 400 kg-Grenze als Zuordnungskriterium bei 

dreirädrigen Fahrzeugen entv3eder zu den Kraftt-�agen oder den 

Krafträdern au,fgegeben . 

� __ � (§ 2 Z 14 - 17) 

Anpassung ar� EG-Begri ffsbestim..rnungen. 

In Z 1 5b werden die Anforderungen a n  ein Leichtmotorrad 

(Stufenführerschein) neu und als Vorgriff auf die Richtlinie 

91/439 über derl Führerschein geändert. 

Hier wird das höchste zulässige Gesamtgewicht für Motorkarren 

auf 7 000 kg angehoben. 

Der frür:lere t:Jert (S 0 0 0  kg) starrJnt aus einer 

�1otorkarren mi t 25 PS-Leistung hergestellt wurden . Heute 

Fahrzeuge mit bis zu 75 PS und mit technischer Ausrüstung für 

höhere Gssamtge�ichte hergestellt. 

Da diese �ahrzeuge auch mit entsprechenden Bremsanl agen 

ausgestattet sein müssen, ist mit der Anhebung des zulässigen 

GesamtgetJichtes keine E::r'hörlung des Gefäl"'.rdurlgspotentials 

�lErbunden. 

��_Z� (§ 4 Abs. 5) 

Hier vJsrden Sic�herrlei tsgurte auch irl Spezia l J,raft��ager! bis zu 

einem höcrlsten zulässigen GesamtgevJicht "v1'on :3 5 0 0 kg 
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vorgeschrieben. Da insbesonders t.Johnmobile als· SpezialkraftvJagen 

genehmigt sind, �aren diese bisher nicht von der Gurtpflicht 

srfa-ßt. 

zu. _.f: __ L (§ 4 Abs. 7 li t . d) 

l'1i t der 15. KFG-:Novelle tJUrde für bestilIlInte 4-achsige LKt-J (mi t 

2 Lenltachsen, Antriebsachse mi t Doppel bersi fung und Luftfederung 

. . • • . .  ) ein zulässiges Gesamtgewicht von 32 000 kg festgelegt. 

Da aber auch andere Fahrzeuge mit mehr als drei Achsen denkbar 

sind, muß auch für Fahrzeuge mit ztJei Dappelachsen� deren Mitten 

mindestens 4 m voneinander entfernt sind, ein zulässiges 

Gesamtgewicht (ebenfalls 32 000 kg) normiert werden. 

(§ 1 Abs. 9 1it. b) 

Die derzeitige Formulierung lJKraftfahrzeugeslJ ist 

mi ß\:I'ers·tändl ich und ]::örlr1te zurn 'Ergebnis führerl, daß diese 

Bestirr .. rrtung" auch auf PK�J oder Sa t telkraftfahrzeu.ge anzutJenden 

ist. 

Es handelt sich bei dieser Besti��ung llin eine Anpassung an die 

Rich tl inie 85/ 3/E"&JG4O l�us dieser Richtl inie geht Jt.er�I,:;"or ... 

dieser 3 m Achsabstand nur für LastzUge (Lastkraftwagen mit 

einern höchsten zulässigen GesamtgsvJicht �v"'on mehr als 3 50 0 kg 

und ebensolche Anhänger gil t. Es tJar daher eine entsprechende 

KlarsteIlung vorzuner�en. 

(§ 20 Abs. 11ft. g) 

Durch diese Bestimmung soll die freitJi 11 ige Ausrüstung b",r., �'VI# _ 

Nachrüstung von Hubladebühnen oder Anbaugeräten (wie 

insbesonders Ladekräne) mit Ladewarnleuchten erleichtert werden, 

indem diese Leuchten c�.ne z·u.sä·tzl lehe Bet-Jill igung angebracht 

vJerden dürfen. 
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zg,.-Z.-1.Q. (§ 20 Abs. 5) 

Die Praxis hat gezeigt, daß die Aufzählung des § 2 0  Abs. 5 zu 

eng ist, sodaß bestimmte Fälle nicht erfaßt sind. 

Bei kleineren Spitälern ist es aue Kostengründen sehr häufig 

nicht mögl ich eine An1JJssenhei teberei tschaft ":","on Ärzten 

einzurichten. Deshalb ist in diesen Fällen Rufbereitschaft 

zuhause organisiert. Dabei ist auch ein rascher und möglichst 

ungehinderter Einsatz der Ärzte in Notfällen erforderlich. 

zu lit .. P 
Unter den Begri ff qRettungedieT'�t" in .1 i t. c muß a.uch die 

Tierre·ttung mi teinbe20gen fi.Jsrderl.. Zur Frage der dringenden 

ärztlichen Versorgung von verletzten oder kranken Tieren ist 

festZtlstellen, daß die �I'endenz der hetltigen Gesetzgebung (ettJa 

StGB oder AEGB) dahin geht. das Tier nicht mehr als bloße Sache 

anzuseher.l., sondern seirl Leberl, die Gesu.ndhei t Ul1d seine 

körperliche Integrität als sChutzwürdige Rechtsgüter 

anzuerkennen und sie auch unter qualifizierten Schutz zu 

stellen .. 

Daher �aren auch Tierärzte in Gebieten, in denen keine 

Tierrettung zur Verfügung steht in die AUfzählung des § 20 Abs. 

5 a ufzunerun,en. 

Laut Richtlinie 86/364/E�G gilt diese nur für Fahrzeuge, die 

unter die Richtl inie e 5/3/Eu-JG fallen. Es �Jar daher eine 

entsprechende Klarstellung ",,?orzune�rnen .. Die Deta·ils hir...sichtl ich 

der Längenangaben tJärerl durch "Jerordnung festzulegen. 
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gu_Z-12 (§ 28 Abs. 3 a) 

In der derzei tigen Fassung t<zird bestimmt, daß auf Antrag 

höchste zulässige Gesamtgewicht mit nicht weniger als 8S � des 

HöchstgellJlchtes festzusetzen ist. 

Im Hinblick auf die mit 1.1.1994 in Kraft getretenen neuen 

(höheren) Oesaultget:Jichte ert-Jeist sich dieser Ra�'llen als zu eng 

und ist daher auf 60 % des Höchstgewichtes auszullJei ten.: 

Dadurch tJird die l"lögl ichkei t gesch.affen, aucI-.t Un1liJel trele'f�7ante 

AuflageI1 oder Bedingungen "7Qrzusc�...reiben. 

Der !:Jegfall des Erfordernisses der glaubhaft zu machenden 

Fahrpraxis erscheint auch unter dem Aspekt vertretbar, daß diese 

Personen ein Jahr lang zulässigerweise Fahrzeuge im Bundesgebiet 

aufgrund ihre:!' ausländiscrLer1. Lel11ter'berechtigung lenken dürfen ... 

Auch die EG-Richtlinie über den Führerscr1ein 80/1.263/Et"'JG sotJie 

die neue Richtlinie 91/439/EtJG �,?erlangen lteine Fahrpraxis als 

Umschrei b-r:.loraussetzu.ng. 

Durch Änderung der Begriffsbesti��ungen (2 Z 3 und 4) gilt ein 

dreirädriges Kraftfahrzeug mit einem EigengeuJicht von mehr 

400 kg nicht mehr als Kraftwagen sondern bleibt ein Kraftrad. 

Der Umfang der Lenkerberechtigung der Gruppe A soll sich daher 

auch auf solche Fahrzeuge erstrecken. 

�_z 17 (§ 66 Abs. 2 )  

Da dieser Tatbestand nicht meh= im EGVG sondern im 

Sicherhei tspol izeigesetz geregel t ist, tJar das 2i tat anzupassen .. 
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IDJ � 2 3. und ( §  1 3 0  Abs . 1 z�e i ter Satz und 

§ 1 3 1 a  Abs . 7 l i t .  b )  

M i  t d i eser Bes t i mmung t'J i rd d i e  �1ög l  i chke i  t gescha ffen a uch 

�}ert r e t er d e s  d r i  t t en "Autofahre.r c l  ubs t l , d e s  �/erkehrsc l  ubs 

ö s t erre i ch, VCÖ , i n  d e n  Kra ft fahrbe i ra t  und i n  d e n  B e i ra t  g emä ß 

§ 1 3 1 a  KFG 1 9 6 7 ,  aufzunehmen . 
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